
I. Die Kürzung von
Versorgungsbezügen

Im Zuge der großen familienrechtlichen Reformen
trat neben einem neuen Prozessrecht am
01.09.2009 das Gesetz über den Versorgungsaus-
gleich (Versorgungsausgleichsgesetz – VersAusglG)
in Kraft. Das Versorgungsausgleichsgesetz findet
auch für die in der Ehezeit erworbenen Anwart-
schaften von Versorgungsbezügen von Beamten
Anwendung. Welche Auswirkungen der Versor-
gungsausgleich in finanzieller Hinsicht hat, merkt der
Beamte erst mit Eintritt in den Ruhestand und Erhalt
der gekürzten Versorgungsbezüge. Der Artikel be-
schäftigt sich mit der Frage, ob die durch den Ver-
sorgungsausgleich herbeigeführte Kürzung der Ver-
sorgungsbezüge bei Tod des ausgleichsberechtigten
(geschiedenen) Ehegatten aufgehoben werden
kann. In diesem Zusammenhang wird insbesondere
auf die Urteile des Verwaltungsgerichts Ansbach
vom 28.3.2012 (Az: AN 11 K 11.00940), des Ver-
waltungsgerichts Düsseldorf vom 26.4.2010 (Az: 23
K 5627/08) und des Bundesverfassungsgerichts
vom 5.7.1989 (Az: 1 BvL 11/87) eingegangen.

1. Sachverhalt

Der Kläger war bereits seit mehreren Jahren in den
Ruhestand versetzt. Bereits 14 Jahre vor Verset-
zung in den Ruhestand wurde der Kläger mit rechts-
kräftigem Endurteil geschieden. Zu Gunsten der ge-
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schiedenen Ehefrau des Klägers wurden Rentenan-
wartschaften in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in Höhe von mehreren Hundert D-Mark be-
gründet. Wenige Jahre nach rechtskräftiger
Ehescheidung bezog die geschiedene Ehefrau die
gesetzliche Versichertenrente. Bei der Festsetzung
der Versorgungsbezüge des Klägers wurden die
Versorgungsbezüge gemäß der Entscheidung im
Versorgungsausgleich gemindert. Die geschiedene
Ehefrau bezog über neun Jahre die ausgeglichenen
Anwartschaften erhöhte Rente.

2. Verfahrensgang

Der Kläger beantragte zunächst bei der für ihn zu-
ständigen Bezügestelle die Aufhebung der Kürzung
der Versorgungsbezüge. Gegen die Ablehnung des
Antrages legte er Widerspruch ein. Dem Wider-
spruch wurde nicht abgeholfen, gegen den Wider-
spruchsbescheid erhob der Kläger Verpflichtungs-
klage und beantragte:

„Unter Aufhebung der entgegenstehenden behördli-
chen Entscheidungen ab Antragstellung künftig un-
gekürzt Versorgungsbezüge an den Kläger zu be-
zahlen.“

3. Klagevortrag

Der Kläger ließ vortragen, dass die Kürzung der
Versorgungsbezüge eine Verletzung seiner Grund-
rechte, insbesondere Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art.
33 Abs. 5 GG und Art 3 GG darstelle. Die in § 37
VersAusglG festgelegte „36-Monats-Grenze“ sei
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zudem willkürlich und entspreche nicht mehr den
aktuellen Gegebenheiten, insbesondere unter dem
Aspekt, dass sich seit der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 05.07.1989 die durch-
schnittliche Lebenserwartung deutlich erhöht habe.
Die Argumentation der Widerspruchsbehörde, dass
die im § 37 VersAusglG vorgesehene zeitliche
Grenze auf ihre Verfassungsmäßigkeit bereits
überprüft worden sei, da die Vorgängervorschrift
eine ähnliche Regelung hatte und Gegenstand des
oben genannten Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts war, sei überholt. Verfassungsrechtliche
Bedenken bestünden auch unter Berücksichtigung
des Sinn und Zwecks des Versorgungsausgleichs-
gesetzes. Das Versorgungsausgleichsgesetz ziele
darauf ab, eine ehebedingte Benachteiligung eines
Ehegatten zu verhindern, indem die in der Ehezeit
erworbenen Anwartschaften wechselseitig und je-
weils zur Hälfte ausgeglichen würden. Darüber hin-
aus solle mit dem Versorgungsausgleich der Le-
bensunterhalt des ausgleichsberechtigten
Ehegatten im Alter sichergestellt sein.

Daher sei nicht ersichtlich, warum der Ausgleichs-
pflichtige geschiedene Ehegatte eine Kürzung der
Versorgungsbezüge hinnehmen müsse, wenn kei-
nerlei Grund mehr für diese Kürzung bestehe. Dies
verhalte sich im vorliegenden Fall so, da die aus-
gleichsberechtigte geschiedene Ehefrau nach der
Scheidung der Ehe selbst genug eigene Anwart-
schaften für die Altersvorsorge erwerben konnte
und zum anderen sei das Bedürfnis, den Lebens-
unterhalts des ausgleichsberechtigten Ehegatten
im Alter sicherzustellen, durch den Tod der ge-
schiedenen Ehefrau weggefallen.

Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG resultiere dar-
aus, dass ein sachlicher Grund für die Ungleichbe-
handlung von ausgleichspflichtigen Ehegatten,
deren geschiedene Ehefrau bis zu drei Jahren
nach Beginn des Bezugs von Versorgungsleistun-
gen verstorben sei und denjenigen ausgleichs-
pflichtigen Ehegatten deren verstorbenen Ehefrau
länger als drei Jahre Versorgungsleistungen auf-
grund des Versorgungsausgleichs erhalten hätten,
nicht ersichtlich sei. Da die Kürzung des Versor-
gungsausgleichs gemäß § 37 VersAusglG vom Tod
des ausgleichsberechtigten Ehegatten abhänge,
also rein der Zufall das entscheidende Element sie,
läge keine erforderliche Härtefallregelung vor.

Zudem sei das Recht des Klägers auf ordnungs-
gemäße Alimentation gemäß Art. 33 Abs. 5 GG
verletzt, da die Kürzung der Versorgungsbezüge
sowohl prozentual als auch absolut in einem un-
verhältnismäßigen Maße vorliege.

4. Entscheidungsgründe

Das Verwaltungsgericht Ansbach wies mit Urteil vom
28.03.2012 die Klage ab mit der Begründung, dass
die Versorgungsbezüge des Klägers zutreffen auf
Grundlage des § 57 Beamtenversorgungsgesetz
(BeamtVG) gekürzt wurden.

Der Kläger habe keinen Anspruch auf die Gewäh-
rung von ungekürzten Versorgungsbezügen auf
Grundlage des § 37 VersAusglG. In § 37 Abs. 1 Satz
1 VersAusglG heißt es:

„(1)1 Ist die ausgleichsberechtigte Person gestor-
ben, so wird ein Anrecht der ausgleichspflichtigen
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Die krankheitsbedingten Fehlzeiten von Beamten und
anderen Staatsdienern steigen erstmals seit 2001
wieder, auch wenn die Krankheitsquote im öffentli-
chen Dienst insgesamt niedrig bleibt. Für sozialversi-
cherte Beschäftige in Deutschland erfasst der BKK
Bundesverband die gesundheitlichen Befunde. Laut
seinem Bericht aus 2009 sind die Zeiten extrem nied-
riger Krankenstände in Deutschland vorüber. 2006
gab es mit 12,4 Krankheitstagen den niedrigsten Wert
seit 30 Jahren. Seit 2006 steigen die Fehlzeiten kon-
tinuierlich wieder an. Selbst Manager melden sich in-
zwischen häufiger krank. Psychische Erkrankungen
weisen wie bisher schon den höchsten Zuwachs auf.
Besonders Langzeiterkrankungen von mehr als sechs
Wochen haben zugenommen.

2011
XIV, 142 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-8073-0263-8
€ 19,95

[Mehr Info]
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http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Betriebliches-Eingliederungsmanagement-BEM-und-Beendigung-von-Arbeits--und-Beamtenverhaeltnissen-wegen-Krankheit_179488.html


Person auf Antrag nicht länger aufgrund des Ver-
sorgungsausgleichs gekürzt. …“

(2) Die Anpassung nach Abs. 1 findet nur statt, wenn
die ausgleichberechtigte Person die Versorgung aus
dem im Versorgungsausgleich erworbenen Anrecht
nicht länger als 36 Monate bezogen hat.“

Das Verwaltungsgericht Ansbach hielt in seiner Ent-
scheidung vom 28.03.2012 (Az.: AN 11 K 11.00940)
unter Bezugnahme des Bundesverfassungsgericht
mit der Entscheidung vom 05.07.1989 (Az.: 1 BvL
11/87) daran fest, dass es aus verfassungsrechtli-
cher Hinsicht nichts zu beanstanden sei, dass beim
Vorversterben des Ausgleichsberechtigten Ehegat-
ten die Kürzung der Versorgung des Ausgleichs-
pflichtigen nur dann entfällt, wenn die aufgrund des
Versorgungsausgleich gewährten Leistungen inner-
halb der von § 37 Abs. 2 VersAusglG, bzw. entspre-
chend der Vorgängerregelung nach § 4 Abs. 2
VAHRG entfällt. Das Bundesverfassungsgericht
habe bereits in der Entscheidung vom 05.07.1989
festgestellt, dass die für den Ausgleichspflichtigen
ungünstigere Regelung des § 4 Abs. 2 VAHRG ver-
fassungsmäßig sei. Eine Verletzung von Art. 33 Abs.
5 GG und Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG läge nicht vor. Das
Bundesverfassungsgericht habe in der zitierenden
Entscheidung verlangt, dass eine Härteregelung
unter anderen für die Fälle des Vorversterbens des
Ausgleichsberechtigten geschaffen werde. Die kon-
krete Ausgestaltung der Härtefallregelung unterliege
der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers. Für die
Frage, welche Grenze für die Rückabwicklung des
Versorgungsausgleichs zu ziehen sei, müsse ein
sachlicher Differenzierungsgrund vorliegen. Zudem
sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einzuhal-
ten.

Die „36-Monats Grenze“ erfülle diese Kriterien, da
der Gesetzgeber von Verfassung wegen nicht dazu
angehalten sei, eine einzelfallbezogene Härterege-
lung zu treffen, sondern vielmehr die Kriterien für die
„Rückabwicklung“ des Versorgungsausgleichs an
einer zeitlichen Grenze festzusetzen könne. Stich-
tage seien für die Regelung bestimmter Lebens-
sachverhalte erforderlich, jedoch sei zu überprüfen,
ob der Gesetzgeber den ihm zukommenden Ge-
staltungsraum sachgerecht genutzt habe, z. B. ob er
die für die zeitliche Anknüpfung in Betracht kom-
menden Faktoren hinreichend gewürdigt hat und ob
sich die gefundene Lösung im Hinblick auf den ge-

gebenen Sachverhalt und das System der Gesamt-
regelung durch sachliche Gründe rechtfertigen lasse
oder als willkürlich erscheine, so BVerfGE 44, 1
(21f.).

Das Verwaltungsgericht Ansbach führt in seinem Ur-
teil vom 28.03.2012 (Az.: AN 11 K 11.00940) expli-
ziert aus, dass es den einzelnen Ausgleichsver-
pflichteten zwar hart treffen könne, wenn er nach
dem Tod seines geschiedenen Ehegatten erkennen
muss, dass es bei der Kürzung seiner Versorgung
endgültig verbleibt, hieraus folge jedoch nicht die
Unzumutbarkeit der Regelung im Sinne des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips. Mit dem System des Ver-
sorgungsausgleichs bestünden zwei selbstständige
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Produkttipp

Der Kompass durch das Beamtenrecht
Die Teilausgabe Beamtenrecht Kommentar behandelt
das gesamte Beamtenrecht anhand des Landesbe-
amtengesetzes von Nordrhein-Westfalen, ist jedoch
auf Grund ihres Aufbaus auch für jedes andere Bun-
desland von großer Hilfe.
Bei den Erläuterungen einzelner Paragraphen wer-
den stets Hinweise auf die Parallelvorschriften im
Bund und in anderen Ländern angebracht und Ab-
weichungen zum NRW LBG kommentiert.

10.148 Seiten
Loseblattwerk in 6 Ordnern
Stand 125. Aktualisierung April
2012

€ 189,95 zzgl. Aktualisierungs-
lieferungen
ISBN 978-3-7685-5870-9

[Mehr Info]

Erwin Schütz †, Dr. Joachim Maiwald u.a.
Beamtenrecht des Bundes und der Länder -
Kommentar - dargestellt anhand des BeamtStG
und des LBG NRW, einschließlich Vorschriften-
sammlung

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Beamtenrecht-des-Bundes-und-der-Laender---Kommentar.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht.html


Die Kürzung der Versorgungsbezüge gemäß
§ 57 BeamtVG und die Anpassungsvorschrift nach
§ 37 VersAusglG halten einer verfassungsrechtli-
chen Überprüfung stand.

Markus Pferinger
Rechtsanwalt

II. Neues auf Rehmnetz
News:
Seminar zu familienfreundlichen Arbeitsbedin-
gungen im öffentlichen Dienst

Nds.: Unverzinsliche Vorschüsse auf Bezüge für
Beamte

III. Beamten-Blog
Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
Baßlsperger auf rehmnetz.de zu aktuellen Themen
rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge:

Beamtengewerkschaften und ihre
Spitzenorganisationen

Außerdienstliche Trunkenheitsfahrt
eines Beamten

Der Bürolocher als Wurfgeschoss

Versicherungsverhältnisse, welche betreffend ihres
„rentenrechtlichen Schicksals“ jeweils unabhängig
voneinander zu sehen seien. Auch der Einwand, das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei mittler-
weile überholt, könne nicht durchgreifen. Vielmehr
habe der Gesetzgeber durch die Anhebung der zeit-
lichen Grenze auf 36 Monate den Anstieg der durch-
schnittlichen Rentenbezugsdauer Rechnung getra-
gen. Die Einbußen, die der Ausgleichspflichtige
Ehegatte durch die Kürzung seiner Versorgungsbe-
züge tragen muss, ohne das für den geschiedenen
Ehegatten noch Leistungen erbracht werden müs-
sen, stehe die Konstellation gegenüber, dass der
ausgleichspflichtige Ehegatte vor Eintritt in den Ru-
hestand versterben könne, dann ebenso Leistungen
an den berechtigten Ehegatten erbracht werden
müssen, ohne das „Einzahlungen“ in den Bundes-
haushalt geflossen seien, d. h. das der berechtigte
Ehegatte Leistungen beziehen würde. Die Möglich-
keit der Refinanzierung beim Ausgleichspflichtigen
Ehegatten bestünde in derartigen Fällen also nicht.

5. Fazit

Die Verwaltungsgerichte halten mit ihren aktuellen
Entscheidungen an den im Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 05.07.1989 (Az.: 1 BvL 11/87)
aufgestellten Grundsätzen betreffend die Aufhebung
der Kürzung der Versorgungsbezüge fest. Nach
Bestreiten der Bezugsdauer von 36 Monaten durch
den Ausgleichsberechtigten Ehegatten besteht na-
hezu keine Chance, den Versorgungsausgleich
bei Tod des Ausgleichsberechtigten anzupassen.
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Der Blog zu Pro & Contra der Reform!
Von und mit Dr. Maximilian Baßlsperger. Er ist Experte auf dem Gebiet des
öffentlichen Dienstrechts und seit 15 Jahren als Kommentator für das Bayerische
Beamtenrecht tätig. [Direkt zum Blog]
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